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Zertifizierung und
Krebsregistrierung nach dem
KFRG: Zwei Welten?

Verzahnung von Zertifizierung
durch die Deutsche Krebs-
gesellschaft und klinischer
Krebsregistrierung

„ErstkommtdieZertifizierung,dannerst
die Meldung an das Landeskrebsregis-
ter.“ So oder ähnlich klingen manchmal
die Rechtfertigungen von onkologischen
Zentren,wennsieanihregesetzlicheMel-
depflicht und die im Landeskrebsregis-
tergesetz vorgesehenen Fristen zur Da-
tenübermittlung erinnert werden.

Offenbar lohntsichdas freiwilligeZer-
tifizierungssystem der Deutschen Krebs-
gesellschaft für Kliniken mehr als die ge-
setzlich verpflichtendeMeldung von Da-
ten zu Krebserkrankungen an die Lan-
deskrebsregister gemäß dem Krebsfrüh-
erkennungs- und -registergesetz (KFRG;
[1]).

Der onkologische Basisdatensatz und
seine organspezifischen Module [2] bil-
den einen nicht unerheblichen Teil der
Erhebungsbögen für die Zertifizierung
zumOrgankrebszentrumab.Warument-
steht der Eindruck, dass es sich hier um
zwei parallele – mitunter sogar konkur-
rierende – Systeme handelt, obwohl doch
eingroßerAnteilderdokumentiertenVa-
riablen identisch ist?
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Dieser Artikel möchte einige Schwie-
rigkeitenundHerausforderungenbenen-
nen und konkrete Lösungsansätze vor-
schlagen.

Welche Herausforderungen
stellen sich den Kliniken in der
Praxis?

In vielen Einrichtungen gibt es eine Kon-
kurrenzsituation bezüglich der personel-
len Ressourcen in der Tumordokumen-
tation. Nach der Zertifizierung ist vor
der Zertifizierung: Gerade an Kranken-
häusern mit onkologischen Zentren ste-
hen, über das Jahr verteilt, immer wie-
derAudits zurRezertifizierungbestehen-
der Organkrebszentren an, neue Modu-
le oder Schwerpunkte werden etabliert.
Gleichzeitig müssen Daten zu allen Mel-
deanlässen – also zu Diagnose, Beginn
und Ende einer Therapie und Verlauf
– gemäß dem jeweiligen Landeskrebsre-
gistergesetz aufbereitet und übermittelt
werden. In den meisten Bundesländern
gilt außerdem für die Übermittlung die-
ser Daten eine Frist von nur wenigen
Wochen nach Eintritt des Meldeereig-
nisses.

Auch wenn es große Überschneidun-
gen in den Datensätzen gibt, bleiben un-
terschiedlicheAnforderungenandieDo-
kumentationstiefe oder die Anzahl der
zu erfassenden Merkmale zum Berech-
nen der erforderlichen Kennzahlen zur
Zertifizierung bestehen.

Besonders problematisch ist es für
Einrichtungen, die keine etablierte
Schnittstelle zwischen ihrem Tumor-
dokumentationssystem und dem Lan-
deskrebsregister haben. Hier ist tat-
sächlich eine unverhältnismäßige Dop-

peldokumentation in unterschiedlichen
Systemen erforderlich, z.B. in einem
getrennten Erfassungsprogramm für
Krebsregistermeldungen.

Darüber hinaus besteht die Gefahr,
dassnurdieZentrumsfälle dokumentiert
werden.Die Landeskrebsregister können
ihre gesetzlichen Aufgaben jedoch nur
dann erfüllen, wenn alle onkologischen
Patienten der Einrichtung gemeldet wer-
den. Sektorenübergreifende Qualitäts-
sicherung mit Einrichtungsvergleichen
umfasst alle Krebspatienten.

Service oder Kontrolle?

Das KFRG benennt als eine Aufgabe der
klinischenKrebsregister die Zusammen-
arbeit mit Zentren in der Onkologie. In
der Gesetzesbegründung werden folgen-
de Beispiele für diese Kooperation ge-
nannt:
4 Lieferung von Daten, die für eine

Zertifizierung oder Rezertifizierung
von Organkrebszentren erforderlich
sind;

4 Unterstützung im Bereich des Daten-
managements, die von der Kontrolle
auf Datenvollständigkeit, der Schu-
lung der Dokumentationskräfte,
der Unterstützung oder Durchfüh-
rung von Auswertungen bis hin zur
Bereitstellung von Dokumentations-
infrastruktur reichen kann.

Diese Möglichkeiten werden in den ein-
zelnen Bundesländern bislang in unter-
schiedlicherArt undWeise ausgeschöpft.
Dabei spielen die jeweiligen Gegeben-
heiten vor Ort bzw. die häufig historisch
gewachsenen Registerstrukturen eine
bedeutende Rolle. Länder, in denen be-
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reits vor Inkrafttreten des KFRG eine
klinischeKrebsregistrierungvoneinrich-
tungsbezogenen Krebsregistern weitge-
hend flächendeckend getragen wurde,
unterscheiden sich dabei erheblich von
Ländern, in denen bis 2013 eine rein epi-
demiologische Krebsregistrierung und
lediglich einzelne einrichtungsbezogene
Register an Kliniken mit onkologischen
Zentren bestanden.

In Rheinland-Pfalz bietet das Krebs-
register den Zentren in der Onkologie
die Lieferung von Follow-up-Daten zu
den vom Zentrum gemeldeten Patien-
ten an. Diese beinhalten auf Wunsch
nicht nur Verlaufs- und Sterbedaten,
sondern alle zu den jeweiligen Patienten
gespeicherten Informationen – auch die
von anderen Einrichtungen gemelde-
ten Diagnose- und Therapiedaten. Die-
se Informationen werden unmittelbar
zur Zertifizierung benötigt. Meldende
Einrichtungen ohne eigene Tumordoku-
mentationssysteme erhalten auf Wunsch
eineSpiegelungallerübermitteltenDaten
in Form eines Datenexports. Kurzvor-
träge des Registers ergänzen und be-
reichern auf Wunsch die Zeitpläne von
Audits. Darüber hinaus werden neben
der Kooperation in wissenschaftlichen
Projekten auch Auswertungen zur on-
kologischen Versorgung innerhalb von
Rheinland-Pfalz auf Anfrage beantwor-
tet. Beispiele hierfür sind die landesweite
und sektorenübergreifende Durchfüh-
rung von Bestrahlungen oder dieWeiter-
verordnung von stationär begonnenen
Hormontherapien bei Brustkrebspatien-
tinnen. Für Qualitätskonferenzen und
Netzwerkveranstaltungen der Zentren
werden Datenauswertungen zur Ver-
fügung gestellt bzw. vom Krebsregister
präsentiert. Daneben gibt es Schulungs-
angebote für Tumordokumentare, z.T.
auch vor Ort in den Einrichtungen.

Auf der anderen Seite haben kli-
nische Krebsregister nach KFRG auch
Sanktionsmöglichkeiten gegenüber on-
kologisch tätigen Einrichtungen, die
ihrer gesetzlichen Meldepflicht nicht
nachkommen. So sehen bis auf Hes-
sen inzwischen alle Bundesländer in
ihren Landeskrebsregistergesetzen eine
Ordnungswidrigkeit mit einer Bußgeld-
auflage bis zu 50.000€ vor.

In Rheinland-Pfalz wurde darüber
hinaus im aktuellen Landeskranken-
hausplan [3] die Zahlung eines Zen-
trumszuschlags für onkologische Zen-
tren mit der Auflage der Einhaltung
des Landeskrebsregistergesetzes [4] ver-
bunden. Dort heißt es: „Das Zentrum
muss sicherstellen, dass gemäß § 5
Landeskrebsregistergesetz (LKRG) die
vollständige Übermittlung aller Daten
gemäßADT/GEKID-Basisdatensatz und
ihn ergänzenden Modulen in der jeweils
aktuellsten imBundesanzeiger veröffent-
lichten Fassung und unter Einhaltung
der in § 5 Abs. 2 LKRG definierten
Frist von 4 Wochen an das Krebsregister
Rheinland-Pfalz erfolgt. Die Überprü-
fung erfolgt spätestens ab den ersten
beiden Quartalen des Jahres 2019.“

Zusätzlich lässt sich die Verbindlich-
keit steigern durch die Unterzeichnung
einer Kooperationsvereinbarung zwi-
schen Krebsregister und Zentrum mit
der Benennung gegenseitiger Rechte und
Pflichten. So verpflichtet sich das Zen-
trum beispielsweise zur elektronischen
Datenübermittlung und Änderung von
unplausiblen oder unvollständigen Mel-
dungen sowie zur Teilnahme an den vom
Krebsregister initiierten entitätsspezifi-
schenQualitätskonferenzen durch einen
ärztlichen Vertreter des Zentrums. Das
Krebsregister dagegen bietet zur konti-
nuierlichenUnterstützungbeiFragenzur
Dokumentation und Meldung an, dass
dem Kooperationspartner ein für das
Zentrum zuständiger Ansprechpartner
zur Verfügung steht.

Somit besteht die Rolle der klinischen
Krebsregister nach KFRG sowohl in der
einesDienstleisters für die Zentren inder
Onkologie als auch in der einer externen
Kontrollinstanz, die Daten zurQualitäts-
sicherung unabhängig erfasst und aus-
wertet.

Wie wächst zusammen, was
zusammengehört?

Digitalisierung und Schnittstellen

Doppeldokumentationen würden sich
verhindern lassen, wenn die für die Zer-
tifizierung erfassten Daten, z.B. über
die OncoBox, direkt zum Krebsregister
weitergeleitet würden. Im Idealfall wür-

de über eine bidirektionale Schnittstelle
ein Abgleich zwischen Krebsregister
und einrichtungsbezogener Tumordo-
kumentation bestehen. Ein Pilotprojekt
zwischen Krebsregister und OnkoZert
befindet sich derzeit in der Planung.

„Living data“ für „living guidelines“

Als neutrale, gesetzlich legitimierte Kon-
trollorgane in der onkologischen Quali-
tätssicherung sollten klinische Krebsre-
gister prinzipiell in der Lage sein, mit
den an sie gemeldeten Daten die für
die Zertifizierung erforderlichenBerech-
nungen vorzunehmen. Die Auswertung
von Kennzahlen durch das Krebsregister
ist jedoch problematisch, da der onko-
logische Basisdatensatz noch nicht alle
Variablen enthält, die benötigt werden.
Gleiches gilt leider auch für viele Quali-
tätsindikatoren, die in den Leitlinien de-
finiert sind.

Die Zertifizierungsanforderungen für
onkologische Zentren in Form der Er-
hebungsbögen werden kontinuierlich
angepasst. Dies ist dem medizinischen
Fortschritt geschuldet. Auch die aktu-
ellen Leitlinien greifen Neuerungen in
Prävention, Diagnose und Therapie von
Krebserkrankungen auf und bilden diese
unter anderem in Qualitätsindikatoren
ab. Bislang erfolgte keine Anpassung des
bereits 2014 veröffentlichten onkologi-
schen Basisdatensatzes und seiner or-
ganspezifischen Module (Brust-, Darm-
und Prostatakrebs). Die Publikation
weiterer entitätenspezifischer Module ist
zwingend erforderlich, wenn mit diesen
Daten Erfordernisse der Zertifizierung
und Überprüfung der Leitlinienadhä-
renz möglich sein sollen. Ebenso ist
ein Update-Konzept erforderlich, das
auf der einen Seite eine Kontinuität der
registrierten Daten und die Verlässlich-
keit als Partner von Softwareherstellern
zulässt, auf der anderen Seite aber auch
wesentliche medizinische Fortschritte
aufgreift.

Unterschiedliche Wege und
Aufgaben, aber ein gemeinsames
Ziel

Statt Parallel- und Doppelstrukturen
wäre eine Berechnung der Kennzahlen
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über die klinischen Krebsregister nach
KFRG der Königsweg. Die Transparenz
der Daten wäre durch die unabhängi-
ge, nicht interessengeleitete Auswertung
erhöht. Hierfür müssen Aufgaben und
Zuständigkeiten klar definiert werden,
angepasst jeweils an die Gegebenheiten
und gewachsenen Strukturen vor Ort.

Einrichtungsbezogene und landes-
weite Tumordokumentation wären dabei
keine Konkurrenten, sondern Partner
mit unterschiedlichen Aufgaben. Die
Erfassung der Daten in den Einrichtun-
gen geschieht zeitnah und sachgerecht
anhand der Originalbefunde, während
auf Landesebene Daten aus verschie-
denen Quellen zusammengeführt und
ausgewertet werden.

Das Ziel aller Datenerhebungen und
-auswertungen ist letztlich die Verbesse-
rung der Versorgung krebskranker Men-
schen. Hierin stimmen alle Beteiligten
überein.

Fazit für die Praxis

4 Nur die Landeskrebsregister sind
in der Lage, durch die Darstellung
des gesamten Krankheitsverlaufs
aller Krebspatienten den prozessua-
len Versorgungsgedanken anstelle
reiner Strukturbetrachtungen in ein-
zelnen Einrichtungen abzubilden.
Hierfür dient auch der bundesweit
sich derzeit etablierende länderüber-
greifende Datenaustausch zwischen
den Krebsregistern.

4 Durch die gesetzliche Grundlage sind
diese Register auch in der Lage, ande-
re Datenquellen mit einzubeziehen,
wie die Daten der Einwohnermelde-
ämter oder die Sterbebescheinigun-
gen der Gesundheitsämter.

4 Um eine reibungslose Zusammenar-
beit mit den onkologischen Zentren
zu gewährleisten, ist eine Aufgaben-
teilung zwischen einrichtungsbezo-
genen und landesweiten klinischen
Krebsregistern erforderlich: Primär-
dokumentation in denonkologischen
Zentren,ZusammenführungundAus-
wertungder sektorenübergreifenden
Verlaufsdaten für die Zertifizierung
und für die Versorgungsforschung in
den Registern nach KFRG – Daten für
Taten.
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